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, UNIVERSITÄTSLEHRERVERBANP 

an der Karl-Franzens-UniversitätG 

Stellungnahme des Universitätslehrerverbande:s an der )Carl­
Franzens-Universität Graz zum'Entwurf eines BUndesqes$tzes über 

die' studienrichtungen der Veterinärmedizin 
GZ68. 2~,9/1-I/B/5A/92, vom 11. Juni -,1992 

Zu einzeln,en Bestimmungen des v:erliegeriden GesetzeseIltwurfes I die 
auch für studienreformüberlegungen in .anderen Bereichen relevant 
sein könnten, erlaubt sieh der universi.tätslehrerverb,and' an, der 

·KFOG wie.fplC}t stellung zu/nehmen: 

J. 
Zu 5 3 Abs' 1: 

__ Hinsichtlie:h d$s akademischen Grades erscheint die deutsche· V.er­
sioll "Diplbm~T-j.erarzt" ung~wöhn.lich, verglichen mit anderen stu ... 
diengesetzen. Dort wi'rd ausschließlich der Akademische Grad eines 
Magisters (DoktoI's) verliehen. Der auf technischen Universitäten 
verliehene Grad e,ines Diplomingenieurs hat wiederum' k~ine late.l-
,bisclte Entsprechung. . ' 

Zu 5 5 Äbs 1 und 2: 
, , 

E'sentspricht ohne Zweifel (ler jüngst novellierten BestiDUBung de's 
517 Aha 211t a. AHstG" eineStudleneingangsphase festzuleqen. 
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D~esemModellwirda~ch vom ULV an der 'I(Ft!G gegenüber einem nume­
'rus .clausus.cier Vorzug gegeben.. Allerdings' muß einer sol.chenstu-
diene:1ngangs:phal;e wegen ihrer' essentiellen Bedeutung :fürdenwei';' . i 
'teren Studienverla1.lf größte Aufmerksamkeit bei der'Ausgescaltung 
zukollUl)en. Daheterscheint das Anqebot von Lehrveranstaltungen l~-, 
<!li,glich in'Vorlesungsformbesondersaus didaktischen Gründen ver-' 
fehlt., Speaiell:in einer Phase der Umorientierung .der LehrveraQ.-

i~, staltungsarten in integrative und aufbauende Typeri1steinemver­
- mehrten Obungs.,. und Seminarbetr1eb der voizug:,~ugeben, um die . 

,studierenden'1n'diePx-oblemfelder des jeweiligen Faches einzufüh-
ren, be~onders 1m, gegenst;ändlich~n 'Fall ,wo es sich um ein ,stark 
praxisorient1ertes studium handelt. AU,ßerdemwäre zur Vermeidung 
von studienverzögerungen sicherzustellen l daß der Studierende die 
Studi~me±nganqsphasein jedem Semester absolvieren kann. . ' 

ibie zu absolvierenden PrÜfungen ,in Form v,on Kolloquien scheiI)en 
verfehlt. Ausgebend von Terminus "Kolloquium" müßte dieprÜft.lIig 
jedenfall$mündlich abgehalten werden. Darüber hinauswäre'es 
wohl sinnvoller, dieseKO,lloquien ,als Te1lprÜ'fungen der jeweili­
gen D1]i>lomprÜfungen, oder als deren· VorprÜfungen zu bestimmen, :' 
bzw.~ineeigene J)iplo,lllprüfun,g "Einführung in das, Veterinärmedi-
2,iniscl1e "studium'" 1n fÜnf TeilprUfungeh Z\1 schaffen., 'Durch die im 

'Studienqe,setz (5 /6 Ahs ~)" normierten strengen Antrittsvorausset­
zungen ZUDip~omteilprüfungen scheinen Studienv~rz&geruhgen prQ7' 
grammiert. ' , , 

Zu 5 7 Aba ,5 und 5 10 Abs 4: 
I Sosehr eine ~ewisse Elastizität in der Festlegung des Fächerk2m-

begrÜßt wird, muß im gegebenen Zusammenhang darauf hing~wie-' 
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sen werden, daß die derzeitige Konkretisierungder Studienges 
durch studienordnungen und studienpläne: unglücklich, weil vie 
kompliziert erscheint. Versucht man aber im Zuge einer'Studi 
form, die Stud:i,enordnungen aus' diesem Grunde abzuschaffen,. 
eine solche Ermächtigung hinsichtlich des studienplanes wohl 

, weitgehend. Daher wird vorgeschlagen, d~e Entscheidung über 
cherbündel und neue Fachbereiche bzw. Wahlfächer (siehe §4 
und § 8 Ahs 6) .auch weiterhin dem Gesetzgeber zu überlaSsen, 
die Verlagerung von Regelungskompetenzen aus dem Bundesgesetz 
studienpläne (als verordnungenderstudienkommissiQnen, 
'verwaltungs~ehörde ja keine Ge~etzgebungskompetenz zukommt) 
blematisch erscheint. . 

. Für den universi.tätslehrerverband: 

.~~.~. 
Ass.-Prof. Dr. ArminStolz 

~d(. 
"UA Mag.D~. 

Graz, am 4. Dezember 1992 
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